Schulordnung
1.
Verhalten auf dem Schulgelände
Jeder hat sich so zu verhalten, dass kein anderer gestört, geschädigt oder gefährdet und der Unterricht nicht beeinträchtigt wird.
2.
Öffnung des Schulgebäudes
Das Schulgebäude wird morgens um 7.55 Uhr geöffnet, bei schlechtem Wetter um 7.45 Uhr.
3.
Unterrichtsbeginn- Unterrichtsschluss
Die Schüler/innen kommen höchstens eine
Viertelstunde vor Unterrichtsbeginn und
verlassen nach Unterrichtsschluss sofort das
Schulgebäude. Der Weg über den Parkplatz
ist für Schüler/innen nicht erlaubt.
4.
Pausenregelung
In den Pausen stehen den Schülerinnen und
Schülern folgende Aufenthaltsbereiche zur
Verfügung:
der Bereich vom Tor zur Turnhalle bis zur Linie
Hecke vor dem Fahrradstand
und zur anderen Seite, sowie die untere
Pausenhalle.
Das Laufen und Ballspielen ist im Schulgebäude
nicht gestattet. Alle Unterrichtsräume
sind während der großen Pausen verschlossen und
werden vom nächstunterrichtenden
Lehrer wieder aufgeschlossen.
5.
Verlassen des Schulgeländes
Die Schüler/innen dürfen das Schulgelände während der Unterrichtszeit, in den Pausen und in Freistunden nur mit schriftlicher Erlaubnis einer Lehrkraft bzw. der mündlichen Erlaubnis der Aufsicht verlassen.

6.
Freistunden
In Stunden, in denen Schülern und Schülerinnen während der Schulzeit kein Unterricht erteilt wird, halten sich die Schüler/innen in den Klassenräumen auf.
7.
Sauberkeit der Schule
Jeder Schüler/jede Schülerin ist verpflichtet, dazu beizutragen, dass die Schule in einem ordentlichen und sauberen Zustand erhalten bleibt, um dem Hausmeister und dem Reinigungspersonal die Arbeit zu erleichtern.
8.
Nachmittagsunterricht
Bei Nachmittagsunterricht und Schulveranstaltungen an Nachmittagen warten die Schüler/innen draußen bzw. im Windfang bis die betreffende Lehrkraft sie in den Unterrichtsraum holt.
9.
Fahrradstand
Fahrräder sind im Fahrradstand abzustellen. Das
Betreten des Fahrradstandes ist nur
zum Abstellen und Abholen der Fahrräder gestaltet.
Das Befahren des Schulgeländes
mit dem Fahrrad ist verboten.
10.
Toiletten
Unnötiger Aufenthalt in den Toiletten ist nicht gestaltet.
11.
Rauchverbot für Schüler/innen
Das Rauchen auf dem gesamten Schulgelände und
das Mitbringen von Tabakwaren,
Feuerzeugen und Streichhölzern ist nicht gestattet.
12.
Schneebälle
Das Schneeballwerfen ist nicht gestattet.

13.
Waffen

Das Mitbringen von Waffen, waffenähnlichen'
Gegenständen und Knallkörpern ist nicht gestattet.
14.
Glücksspiele

Das Spielen mit und um Geld ist nicht gestaltet.
15.
Walkman u. a..

Das Mitbringen von Walkman, Game-Boys und Discman ist nicht gestattet.
16.
Haftpflicht

Richtet ein Schüler/ eine Schülerin vorsätzlich oder grob fahrlässig Schaden an, so müssen er / sie oder seine / ihre Erziehungsberechtigten diesen wiedergutmachen.
17.
Verstößt ein Schüler/eine Schülerin gegen die
Regelungen der Schulordnung, so können von den
Lehrkräften u. a. folgende Maßnahmen angewendet
werden: mündliche Ermahnung, die Benachrichtigung
der Erziehungsberechtigten und Erziehungsmaßnahmen nach § 61 Niedersächsisches Schulgesetz.
18.
Weisungsbefugnis
Neben den Lehrkräften sind die Schulsekretärin und das Hausmeisterehepaar in Fragen, die diese Schulordnung betreffen, den Schülerinnen und Schülern gegenüber weisungsberechtigt.
